
tersuchungshaftanstalt einstweilige Anordnungen erteilen, deren Be
stätigung ohne Verzug beim S taatsanw alt oder beim Gericht einzu
holen ist.

3. (1) Arten der Unterbringung sind:
— Einzelunterbringung,
— Gem einschaftsunterbringung,
— Einzelhaft.

(2) Die Einzelunterbringung und die G em einschaftsunterbringung 
gestatten, daß der Verhaftete m it anderen, jedoch nicht m it den un ter 
Ziffer 3 Abs. 5 Genannten, Zusammenkommen kann.

(3) Bei der U nterbringung in E inzelhaft ist der V erhärtete auch 
außerhalb des V erw ahrraum es ständig von anderer! V erhafteten zu 
trennen. Die Unterbringung in den drei U nterbringungsarten hat in 
ständig verschlossenen V erw ahrräum en zuYerfolgen.

(4) Der A ufenthalt des Verhafteteav&ußerhalb des V erw ahrraum es ist 
auf das notwendige Maß zu beschränken und ist nu r unter ständiger 
Beaufsichtigung oder Begleitung statthaft.

(5) V oneinanden sind ständig zu trennen:
— männliche von weiblichen Inhaftierten ,
— Verhaftete, die wegen der gleichen Strafsache einsitzen.

(6) W eiterhin sollen ständig getrennt werden:
— V erhaftete von Verurteilten,
— Jugendliche von Erwachsenen,
— Verhaftete, die nicht B ürger der DDR sind, von anderen Inhaf

tierten,
— verhaftete M ilitärpersonen von anderen Inhaftierten.
Eine Trennung von anderen V erhafteten ha t zu erfolgen, w enn der 
V erhaftete m ehrfach m it S trafen m it Freiheitsentzug vorbestraft ist 
oder durch sein Verhalten andere V erhaftete negativ beeinflußt 
werden.

4. Der Leiter der U ntersuchungshaftanstalt oder ein von ihm  Beauf
trag ter entscheidet, in welchem V erw ahrraum  der V erhaftete u n ter
gebracht wird.

5. Vor der Verlegung eines V erhafteten in ein H aftkrankenhaus oder in 
eine stationär^ Einrichtung des staatlichen Gesundheitswesens ist 
das Untersuchungsorgan, der S taatsanw alt bzw. das Gericht zu ver
ständigen.

6. Der V erhaftete is t w ährend des Vollzuges der Untersuchungshaft 
ständig zu beaufsichtigen und im  ;jew eils notwendigen Um fang zu 
durchsuchen. Der Durchsuchung unterliegen auch die Sachen und 
Gegenstände des Verhafteten sowie die Verwahrräum e.

7. In der U ntersuchungshaftanstalt m uß ständig eine Übersicht über
— die Belegung der Verwahrräum e,
— die in den einzelnen V erw ahrräum en untergebrachten V erhafteten,


